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29. Gesetz: Wiener Rettungs- und Krankenbeförderungsgesetz. 

, der Voraussetzung, daß hiedurch die Tätigkeit 
Gesetz vom 24. September 1965, betreffend innerhalb Wiens nicht beeinträchtigt wird, Ein
das Rettungs- und Krankenbeförderungs- siitze im Bereich des Landes Wien begonnen oder 
wesen in Wien (Wiener Rettungs- und Kran- eingeleitet und im Bereich des anderen Bundes-

keubeförderungsgesetz). , landes durchgeführt oder im Bereich des ande-

22. 

Der Wiener Landtag hat besdilossen: 
ren Bundeslandes begonnen oder eingeleitet und 
im Bereich des Landes Wien durchgeführt wer
den. 

(5) Der öffentliche Rettungs- und Krankenbe
ötientlldt..r Rettungs- und Krankenbefllr-, förderungsdienst muß den gesundheitlichen und 

derungsdlenst 1 technischen Anforderungen entsprechen. Es darf 

§ 1 

(1) Der Stadt Wien obliegt es, Einrichtungen nur geeignetes Personal herangezogen werden. 

§ .2 zur Ersten Hilfe (öffentlicher Rettungsdienst) 
für Personen aufrecht zu halten, die in Wien 

a) außerhalb ihrer Unterkunft eine erheb- Privater Rettungo- und Krankenbeflirderunp
dienst liehe Verletzung oder eine andere erheb-

liche Gesundheitsstörung erlitten haben; 
b) einen lebensbedrohenden Unfall in ihrer 

Unterkunft erlitten haben; 
c) in ihrer Unterkunft wegen unmittelbarer 

Lebensgefahr sofortiger ärztlicher Hilfe be
dürfen, die anders nicht gewährleistet ist. 

Die Erste Hilfe umfaßt, sofern es unbe
dingt notwendig ist, audt die Beförderung 
in eine Krankenanstalt oder in die Unter
kunft. 

(2) Der Stadt Wien obliegt es ferner, für Per
sonen, die wegen ihres Gesundheitszustandes 
oder wegen Ansted<ungsgefahr keine gewöhn
lichen Verkehrsmittel benützen können, Einridi
tungen zur Beförderung innerhalb Wiens in eine 
Krankenanstalt, in eine Unterkunft oder zu 
einem Bahnhof) einer Schiffstation oder einem 
Flugplatz aufrecht zu halten (öffentlicher Kran
kenbeförderungsdienst). 

(>) Die Inanspruchnahme des öffentlichen R.et· 
tungsdienstes oder des öffentlichen Krankenbeför
derungsdienstes zu den vorangeführten Zwed<en 
steht nach Maßgabe der vorhandenen Einridt
tungen jedermann offen. Die Inansprudinahme 
des öffentlichen Krankenbeförderungsdienstes 
zur Beförderung in eine Krankenanstalt hat je
dodt zur Voraussetzung, daß die Aufnahme 
sichergestellt ist. 

(4) Ober ein von einer anderen Gebietskörper
sdtaft auf Grund der für diese geltenden Rechts
"'10ndlriften gestelltes Ersudien dürfen unter 

4 

(1) Die Errichtung oder die Aufrechterhaltung 
eines privaten Rettungs· und Krankenbeförde
rungsdienstes mit dem Berechtigungsumfang 
nadt § 1 Abs. 1 und 2 (privater Rettungs- und 
Krankenbeförderungsdienst) bedarf der Bewilli· 
gung der Landesregierung. 

(2) Diese Bewilligung darf nur erteilt werden, 
wenn 

a) gegen den Bewerber keine Bedenken hin
sichtlich seiner Verläßlichkeit obwalten; 

b) ein Bedarf besteht sowie 
c) ein den gesundheitlichen und technischen 

Anforderungen entsprechender Betrieb bei 
Einhaltung der vorzuschreibenden erfor
derlichen Bedingungen und Beschränkungen 
gewährleistet ist. 

(3) Die Verläßlichkeit ist auf Grund des amts
wegig eingeholten Leumundes und eines Aus
zuges aus dem Strafregister betreffend den Be
werber (vertretungsberechtigtes Organ) zu be
urteilen. 

(<) Der Bedarf ist uI<ter Bedachmahme auf die 
vorhandenen gleichartigen Einridttungen festzu
stellen. 

(s) Die im Abs. 2 lit. c geforderte Voraus· 
setzung ist bei einem aufrechten privaten R.et„ 
tungs- und Krankenbeförderungsdienst (§ 10 
Abs. 7 dieses Gesetzes) in einer mündlichen Ver
handlung in Verbindung mit einem Augenschein, 
bei einem neu zu errichtenden Rettungs- und 
Krankenbeförderungsdienst auf Grund der vom 
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